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A. Amtliche Texte

Verordnungen

98 Verordnung
zur Anderung der
Saarlindischen Kommunalbesoldungsverordnung

Vom 23. April 2026

Das Ministerium fiir Inneres, Bauen und Sport verord-
net aufgrund des § 25 Absatz 1 Satz 3 und 4 des Saar-
landischen Besoldungsgesetzes vom 13. Oktober 2021
(Amtsbl. I S. 2547), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 812),
in Verbindung mit dem § 1 der Verordnung zur Uber-
tragung besoldungsrechtlicher Erméichtigungen vom
9. Mirz 2023 (Amtsbl. I S. 248):

_ Artikel 1
Anderung der
Saarlindischen Kommunalbesoldungsverordnung

Die Saarlindische Kommunalbesoldungsverordnung
vom 15. November 1978 (Amtsbl. S.965), zuletzt
gedndert durch Artikel 3 der Verordnung vom 6. Mai
2025 (Amtsbl. I S. 457), wird wie folgt gedndert:

1. § 4a wird wie folgt gefasst:

,»$ 4a Erfahrungsstufe

Soweit das Amt einer hauptamtlichen kommunalen
Wahlbeamtin oder eines hauptamtlichen kommu-
nalen Wahlbeamten auf Zeit einer Besoldungsgrup-
pe der Besoldungsordnung A zugeordnet ist, richtet
sich die Hohe des Grundgehalts abweichend von
§ 30 des Saarlidndischen Besoldungsgesetzes nach
dem Grundgehaltssatz der Endstufe der jeweiligen
Besoldungsgruppe.*

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in
Kraft.

Saarbriicken, den 23. April 2026

Der Minister fiir Inneres, Bauen und Sport

Jost

99 Berichtigung der Ersten Verordnung
iiber zwingende Arbeitsbedingungen
fiir die Ausfiihrung o6ffentlicher Auftriige
im Baugewerbe

Vom 30. April 2026

Die Erste Verordnung {iber zwingende Arbeitsbedin-
gungen fiir die Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrige im
Baugewerbe vom 21. April 2026 (Amtsbl. I S. 276) ist
wie folgt zu berichtigen:

In § 22 der Verordnung wird die Angabe ,,1. April
2026 durch die Angabe ,,1. Mai 2026 ersetzt.

Saarbriicken, den 30. April 2026

Ministerium fiir Arbeit, Soziales,
Frauen und Gesundheit

Im Auftrag
Geginat

103 Verordnung zur Anderung der
Verordnung zur Umsetzung der
Gemeinsamen Agrarpolitik

Vom 5. Mai 2026

Die Landesregierung verordnet aufgrund des § 17 Ab-
satz3 Nummer 2 der GAP-Direktzahlungen-Verord-
nung vom 24. Januar 2022 (BGBIL 1 S.139; 2022 1
S. 2287), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 4. Dezember 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 396),
in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 5
Satz 1 des Marktorganisationsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. November 2017 (BGBI. 1
S. 3746), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 327), in Ver-
bindung mit § 20 Absatz 1 Nummer 5 des GAP-Direkt-
zahlungen-Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 3003;
2022 18. 2262), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 166):

Artikel 1

Die Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen
Agrarpolitik vom 17. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 142),
zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 16. Juni
2025 (Amtsbl. I S. 506), wird wie folgt geéndert:

Anlage 3 wird wie folgt gedndert:

Der Abschnitt ,,Erfassungsmethode bei Dokumentation
in Papierform® sowie die darauffolgenden Abschnitte
»Bewertung der Forderfahigkeit” sowie ,,Beispiele fiir
die Lage der Abschnitte* inkl. der Abbildungen 1 und 2
werden gestrichen.
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 13. Mai 2026 in Kraft.

Saarbriicken, den 5. Mai 2026

Die Regierung des Saarlandes:
Die Ministerprisidentin
Rehlinger

Der Minister fiir Wirtschaft, Innovation,
Digitales und Energie

Barke

Der Minister der Finanzen und fiir Wissenschaft

von Weizsiacker

Der Minister fiir Inneres, Bauen und Sport

Jost

Der Minister fiir Arbeit, Soziales,
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin fiir Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Die Ministerin fiir Umwelt, Klima, Mobilitét,
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz

Berg
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B. Beschlusse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen
in Bezug auf Gesetze

96 Bekanntmachung der Fallkostenpauschale
nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz

Vom 27. April 2026

Aufgrund § 3 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Ab-
satz 1a Landesaufnahmegesetz (zuletzt gedndert durch
Gesetz Nr. 2068 zur Anderung des Landesaufnahme-
gesetzes vom 16. Médrz 2022) bestimmt das Ministe-
rium fiir Inneres, Bauen und Sport nachfolgende Fall-
kostenpauschale mit Giiltigkeit ab 1. Juli 2026:

Die monatliche Fallkostenpauschale betrdgt pro zuge-
wiesener Person 855 Euro.

Saarbriicken, den 27. April 2026

Ministerium fiir Inneres, Bauen und Sport

Im Auftrag
Beermann

101 Bekanntmachung
Loschung des Exequaturs als
Honorargeneralkonsul des Konigreichs Bhutan
in Bietigheim-Bissingen

Vom 29. April 2026
Das Herrn Dr. Wolfgang Pfeiffer erteilte Exequatur
als Honorargeneralkonsul des Konigreichs Bhutan in
Bietigheim-Bissingen mit dem Konsularbezirk Lander
Baden-Wiirttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt

und Thiiringen ist mit Ablauf des 23. Februar 2026 er-
loschen.

Die honorarkonsularische Vertretung des Konigreichs
Bhutan in Bietigheim-Bissingen ist somit geschlossen.

Saarbriicken, den 29. April 2026

Der Chef der Staatskanzlei

Lindemann

Stellenausschreibungen

Bekanntmachungen

100 Bekanntmachung
Erteilung des Exequaturs an die Leiterin
der berufskonsularischen Vertretung
der Hellenischen Republik in Frankfurt am Main

Vom 29. April 2026

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufs-
konsularischen Vertretung der Hellenischen Republik
in Frankfurt am Main ernannten Frau Sofia Choli am
20. April 2026 das Exequatur als Generalkonsulin er-
teilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Lander Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Saarland.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Dimitrios
Dochtsis, am 3. Dezember 2024 erteilte Exequatur ist
erloschen.

Saarbriicken, den 29. April 2026

Der Chef der Staatskanzlei

Lindemann

97 Stellenausschreibung
des Ministeriums fiir Wirtschaft, Innovation,
Digitales und Energie

Vom 28. April 2026

Beim Ministerium fiir Wirtschaft, Innovation, Digitales
und Energie sind zum 1. Oktober 2026 mehrere Stellen

fiir die Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst
in der Fachrichtung Verwaltungsinformatik

zu besetzen.

Du maochtest

... deine Begeisterung fiir I'T-, Rechts-, Wirtschaftsthe-
men zu deinem Beruf machen?

. ein vielfaltiges Studium und einen abwechslungs-
reichen Job?

... direkt mit mehr als 1 450 Euro im Monat ins Berufs-
leben starten?

... personliche Betreuung wihrend deines gesamten
Studiums?

... die vielen weiteren Vorziige des 6ffentlichen Diens-
tes genieflen?

Dann bist du bei uns genau richtig, denn

. mit dem dreijdhrigen dualen praxisorientierten
Studium in der Fachrichtung Verwaltungsinformatik
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treibst du aktiv die Integration innovativer Technolo-
gien in der saarldndischen Landesverwaltung voran!

Wihrend des 27-monatigen Theorieteils an der Fach-
hochschule fiir Verwaltung in Géttelborn und der Aka-
demie der Saarwirtschaft (ASW gGmbH Saarland)
erlernst du tiefes Wissen in verschiedenen Bereichen
der Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaf-
ten sowie der (Wirtschafts-)Informatik — wie z. B. die
Planung und Steuerung komplexer IT-Projekte, die
Entwicklung spezieller IT-Verfahren im Kontext der
offentlichen Verwaltung und vieles mehr. Die theo-
retischen Studienabschnitte wechseln sich dabei mit
Praxisphasen ab und sind inhaltlich eng miteinander
verzahnt. Im Rahmen der praktischen Phasen arbeitest
du insgesamt neun Monate aktiv in verschiedenen Be-
horden der saarldndischen Landesverwaltung mit.

Um die digitale Transformation der offentlichen Ver-
waltung voranzubringen, suchen wir kluge Kopfe an
der Schnittstelle zwischen klassischer Verwaltung und
moderner IT.

Was du dafiir brauchst

— Abitur oder Fachabitur oder gleichwertig aner-
kannter Bildungsstand

— Lebensalter von hochstens 45 Jahren (aufgrund der
vorgesehenen Berufung in das Beamtenverhiltnis
auf Widerruf)

— Besitzder deutschen oder einer EU-Staatsangehorig-
keit

— Affinitdt zu informationstechnischen, juristischen
und wirtschaftlichen Zusammenhéingen

— Interesse an informationstechnischen Systemen
und logischen Verkniipfungen

— Team- und Kommunikationsfdahigkeit, Leistungs-
und Verantwortungsbereitschaft

Kurzvorstellung
des Arbeitgebers saarlindische LV

Wir sind der grofite Arbeitgeber des Saarlandes — die
saarldndische Landesverwaltung bietet eine grofle
Vielfalt an verantwortungsvollen Tatigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung:
sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT,
Wirtschafts- und Arbeitsmarktférderung, Verkehrs-
und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder
Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes.
Werden auch Sie #BerufsSaarlander (m/w/d)!

Kurzvorstellung des Ministeriums
fiir Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie

Das Ministerium flir Wirtschaft, Innovation, Digitales und
Energie (MWIDE) mit Sitz im Saarbriicker Regierungs-
viertel beschéftigt in seinem Geschéftsbereich ca. 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufgabenbereiche
des MWIDE sind breit gefachert und reichen von Unter-

nehmens-, Wirtschafts- und Strukturforderung, Touris-
mus, Umsetzung der Energiewende, Technologie- und
Forschungsforderung bis hin zur ressortiibergreifenden
Planung und Koordination der Informationstechnologie.

Abwechslungsreiche und interessante Aufgaben gehen
Hand in Hand mit einer Vielzahl mitarbeiterfreundli-
cher Konditionen. So sind wir z. B. seit 2014 als fa-
milienfreundliches Unternehmen zertifiziert. Mobiles
Arbeiten ist ebenso Teil des Arbeitsalltags wie ein um-
fangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement.

Wie du dich bewirbst

Bewerben kannst du dich bis zum 25. Mai 2026 aus-
schlieBlich {iber die Internetplattform www.interamt.
de (Angebots-1D: 1441888). Dort fiillst du das digitale
Bewerbungsformular aus und lddst dein Motivations-
schreiben, deinen tabellarischen Lebenslauf sowie den
Nachweis iiber deinen Bildungsabschluss hoch. Sofern
noch kein Abschlusszeugnis vorliegt, konnen die letz-
ten beiden Zeugnisse (Halbjahres- und Jahreszeugnis)
eingereicht werden. Unvollstindige Bewerbungsunter-
lagen (z. B. fehlende Schulzeugnisse) konnen im Aus-
wahlverfahren nicht beriicksichtigt werden.

Damit das Auswahlverfahren umfanglich und zeitnah
betrieben werden kann, gilt es unbedingt darauf zu
achten, dass alle Datenfelder entsprechend ausgefiillt
sind. Unvollstindige Bewerbungsunterlagen kdnnen
beim weiteren Bewerbungsprozess nicht beriicksich-
tigt werden. Zudem bitten wir zu beachten, dass in der
Auswahlphase ausschlieBlich per E-Mail kommuni-
ziert wird. Uberpriifen Sie daher bitte regelméBig Ihren
Post- und Spam-Ordner.

Bei auslidndischen Bildungsabschliissen bitten wir
um Ubersendung entsprechender Nachweise iiber
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle fiir aus-
landisches Bildungswesen (ZAB).

Fir Fragen steht dir Herr Jonas Wunn (Tel.-Nr.
0681/501-4178 / E-Mail: .wunn@wirtschaft.saarland.

de) gerne zur Verfiigung.

Weiteres

Die saarldndische Landesverwaltung fordert aktiv die
Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d), unabhingig
von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion,
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identitit.
Im Rahmen der tatsédchlichen Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Ménnern und der gesetz-
lichen Mafigabe, die Unterreprdsentanz von Frauen
innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden Frau-
enforderplans zu beseitigen, ist die saarldndische Lan-
desverwaltung an der Bewerbung von Frauen besonders
interessiert. Schwerbehinderte Menschen und ihnen
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt
beriicksichtigt. Bitte fiigen Sie Ihrer Bewerbung einen
entsprechenden Nachweis bei, sofern im Einstellungs-
verfahren eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung
nach dem SGB IX beriicksichtigt werden soll.


http://www.interamt.de
http://www.interamt.de
mailto:j.wunn@wirtschaft.saarland.de
mailto:j.wunn@wirtschaft.saarland.de
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Angaben tiber ehrenamtliche Téatigkeiten, insbesondere
im Zusammenhang mit lebensrettenden Aufgaben, sind
erwiinscht.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem
spateren Vorstellungsgesprich entstechenden Kosten
konnen nicht erstattet werden.

Mit Threr Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem

Umfang zur Durchfithrung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemiBl der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die In-
formationen zur Erhebung personenbezogener Daten
gemdl Artikel 13 DSGVO unter https:/www.saarland.
de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.
html im Bewerbungsverfahren.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.



https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
http://karriere.saarland.de

Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 13. Mai 2026 317




318 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 13. Mai 2026

Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016

Abonnenten:

Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint nach Bedarf, in der Regel einmal pro Woche. Die Abonnenten des Amtsblattes konnen zwischen zwei Bezugsvarianten wihlen:
Abonnement-Variante A beinhaltet die Bereitstellung der elektronischen Version von Amtsblatt Teil I und Amtsblatt Teil II im Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de.
Abonnement-Variante B beinhaltet die elektronische Version von Amtsblatt Teil I im Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de und die Papierversion von Amtsblatt Teil II.
Fiir alle Abonnenten dieser Variante steht auch die elektronische Version von Amtsblatt Teil II kostenfrei im Verkiindungsportal zur Verfliigung.

Im Vergleich zu Nichtabonnenten kénnen alle Abonnenten des Amtsblattes im Verkiindungsportal erweiterte Suchfunktionalititen nutzen und sich auf Wunsch per E-Mail tiber
neue Veroffentlichungen informieren lassen. Sie haben iiberdies die Moglichkeit, auch die Ausgaben der Amtsblatter der Jahre 1999 bis 2009 im Verkiindungsportal abzurufen.
Abonnenten, die zugleich Nutzer des juris Landesrechts Saarland sind, profitieren ferner von einer Verlinkung der Amtsblattinhalte mit dem saarldndischen Landesrecht.

Beide Abonnement-Varianten (A und B) konnen per Brief, Fax, E-Mail oder iiber das Verkiindungsportal www.amtsblatt.saarland.de bestellt werden.

Der Preis fiir das Jahresabonnement betragt fiir Variante A 30,00 Euro und fiir Variante B 35,00 Euro. Der Preis fiir das Halbjahresabonnement betrégt fiir Variante A 15,00 Euro
und fiir Variante B 17,50 Euro. MaBgeblich ist das jeweilige Kalenderjahr bzw. Kalenderhalbjahr.

Bestellungen, die nicht rechtzeitig zu Beginn einer Abonnementperiode (Jahresbeginn bzw. Halbjahresbeginn) wirksam werden, starten in der Regel zum néchsten vollen Quartal
und werden bis zum Ende der Restlaufzeit der Abonnementperiode mit 7,50 Euro (Variante A) bzw. 8,75 Euro (Variante B) pro Quartal berechnet. Wiinschen Sie den sofortigen
Bezug wihrend eines laufenden Quartals, so wird Thnen dafiir das volle Quartal berechnet.

Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer
unterliegende hoheitliche Aufgabe erfiillt.

Abbestellungen fiir die jeweilige Folgeperiode miissen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufen-
den Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kiindigung des Abonnements nicht fristgerecht,
verldngert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.

Nichtabonnenten:

Das Amtsblatt Teil I wird im Verkiindungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veréffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen
werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und diirfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland wéhrend der Ge-
schiftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstiitzung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen
Dokumente und gewihrleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien eines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen iiberlassen die Amtsblattstelle
und die Amtsgerichte gegen Ubernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es moglich, das Amtsblatt Teil I wéhrend der
Geschiftszeiten bei den saarldndischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.

Die Amtsblattstelle berechnet fiir den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und fiir die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post-
versand jeweils zuziiglich Postgebiihren.

Das Amtsblatt Teil II kann fiir das laufende Jahr und drei Vorjahre als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder Papierdokument) gegen Erstattung
des jeweiligen Einzelheftpreises zuziiglich der Postgebiihren bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.

Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfiillt.

Hinweis fiir Inserenten:

Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Verdffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewihrleistet
werden kann, miissen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 10.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Riickgabetermine fiir erforderliche Korrek-
turabziige eingehalten werden. Der Preis pro mm Verdffentlichungstext betrégt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und fiir Rechnung des Herausgebers:
Satzweiss.com Print Web Software GmbH Mainzer Strale 116, 66121 Saarbriicken, Telefon (06 81) 6 55 60, Telefax (06 81) 6 55 70
Amtsblattverkaufsstelle in Saarbriicken, Mainzer StraBe 116, 66121 Saarbriicken. Offnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 — 17.00 Uhr.

Herausgeber und Redaktion: Saarland — Der Chef der Staatskanzlei — Amtsblattstelle, Am Ludwigsplatz 14, 66117 Saarbriicken,
Telefon: (06 81) 501-11 13, E-Mail: amtsblatt@staatskanzlei.saarland.de


http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://www.amtsblatt.saarland.de
http://Satzweiss.com
mailto:amtsblatt%40staatskanzlei.saarland.de?subject=

	Amtsblatt des Saarlandes Teil I Nr. 18 vom 13. Mai 2026
	A. Amtliche Texte
	Verordnungen
	98	Verordnung 	zur Änderung der Saarländischen Kommunalbesoldungsverordnung
	99	Berichtigung der Ersten Verordnung 	über zwingende Arbeitsbedingungen 	für die Ausführung öffentlicher Aufträge 	im Baugewerbe
	103	Verordnung zur Änderung der 	Verordnung zur Umsetzung der 	Gemeinsamen Agrarpolitik


	B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes
	Bekanntmachungen in Bezug auf Gesetze
	96	Bekanntmachung der Fallkostenpauschale 	nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz

	Bekanntmachungen
	100	Bekanntmachung 	Erteilung des Exequaturs an die Leiterin 	der berufskonsularischen Vertretung 	der Hellenischen Republik in Frankfurt am Main
	101	Bekanntmachung 	Löschung des Exequaturs als 	Honorargeneralkonsul des Königreichs Bhutan 	in Bietigheim-Bissingen

	Stellenausschreibungen
	97	Stellenausschreibung 	des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 	Digitales und Energie



	Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016

		2026-05-08T07:30:47+0200




